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ILO International Labour Organization
ILR Review Industrial and Labor Relations Review
Inc. Incorporated (US-amerikanische Aktiengesellschaft)
insb. insbesondere
insg. Insgesamt
InsO Insolvenzordnung
IPR Internationales Privatrecht
IW Institut der Deutschen Wirtschaft
JuS Juristische Schulung
Kap. Kapitel
KG Kammergericht
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien
Köln Z Soziol Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
KSzW Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht
KV GKG Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz: Kostenverzeichnis
KV GNotKG Anlage 1 zum Gerichts- und Notarkostengesetz: Kostenver-

zeichnis
KWG Kreditwesengesetz
LAG Landesarbeitsgericht
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LBG NRW Gesetz über die Beamtinnen undBeamten desLandesNordrhein-
Westfalen –Landesbeamtengesetz NRW

LG Landgericht
Lit. Literatur
lit. litera
Ls. Leitsatz
m.w.N. mit weiteren Nachweisen
MDAX Mid-Cap-DAX
MDR Monatsschrift für Deutsches Recht
MgVG Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer

grenzüberschreitenden Verschmelzung
Mio. Millionen
MitbestErgG Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der

Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unter-
nehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden In-
dustrie (Mitbestimmungsergänzungsgesetz)

MitbestG Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (Mitbestim-
mungsgesetz)

MittAB Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
MontanMitbestG Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Auf-

sichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und
der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie (Montan-Mitbestim-
mungsgesetz)

MuSchG Mutterschutzgesetz
MwSt. Mehrwertsteuer
n.F. neue Fassung
NJW Neue Juristische Wochenschrift
Nr. Nummer
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
öAT Zeitschrift für das öffentliche Arbeits- und Tarifrecht
OLG Oberlandesgericht
OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-

recht
RdA Recht der Arbeit
Rn. Randnummer
Rom-I-VO Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, ABl. L 177 v. 04.07.
2008, S. 6, berichtigtes ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 87

Rspr. Rechtsprechung
RVG Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechts-

anwälte (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz)
S. Seite/Satz
s. siehe

Abkürzungsverzeichnis20

http://www.duncker-humblot.de


S.A. Société anonyme (franzöische Aktiengesellschaft)
s. o. siehe oben
S.p.A. Società per azioni (italienische Aktiengesellschaft)
s. u. Siehe unten
SDAX Small-Cap-DAX
SE Europäische Gesellschaft (Societas Europaea)
SEBG Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Euro-

päischen Gesellschaft (SE-Beteiligungsgesetz)
SGB Sozialgesetzbuch
sog. so genannt
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
St. Rspr. Ständige Rechtsprechung
TUM Technische Universität München
u. a. unter anderem
U.S. Supreme Court Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten (Supreme Court of

the United States)
UN United Nations Organisation (Vereinte Nationen)
Urt. Urteil
USA United States of America
v. vom
VAG Versicherungsaufsichtsgesetz
vgl. vergleiche
VV RVG Anlage 1 zum Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen

und Rechtsanwälte: Vergütungsverzeichnis
WM Zeitschrift für Wirtschaft- und Bankrecht
WPg Die Wirtschaftsprüfung
WpHG Wertpapierhandelsgesetz
ZDF Zweites Deutsches Fernsehen
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZPO Zivilprozessordnung
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§ 1

Einführung

A. Unterrepräsentanz von Frauen
in den Leitungsorgangen deutscher Aktiengesellschaften

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“

Dieser Grundsatz ist seit 1949 in Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG verankert.1 Nachdem er
zunächst teilweise als Gebot einer Gleichheit nur vor demGesetz verstanden worden
war, wurde 1994 – angestoßen durch Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts2 – Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG eingefügt3, um den Verfassungsauftrag zur Herstel-
lung auch einer faktischen Gleichberechtigung klarzustellen:4

„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

Damit sollte sich eines „gesellschaftlichen Problems“5 angenommen werden, das
sich unter anderem in der „Unterrepräsentanz von Frauen in verantwortungsvollen
und einflußreichen Positionen“6 zeigte.

Frauen sind heute, fast 30 Jahre später, immer noch stark unterrepräsentiert in den
Leitungsorganen deutscher Aktiengesellschaften: Der Frauenanteil in den Vor-
ständen der 101 deutschen börsennotierten und zugleich paritätisch mitbestimmten
Aktiengesellschaften betrug Anfang 2022 lediglich 16,2%.7 Ende September 2021
gab es unter den 244 Vorstandsmitgliedern der DAX 40-Unternehmen nur 43 Frauen

1 BGBl. 1949 I S. 1; Kaup, Unterrepräsentanz von Frauen, S. 46; Langenfeld, in: Herzog et
al., GG: Art. 3 Abs. 2 Rn. 1.

2 BVerfG, Urt. v. 28.01.1992–1 BvR 1025/82, 1 BvL 16/83, 1 BvL 10/91, BVerfGE 85,
191 (207); Beschl. v. 16.11.1993–1 BvR 258/86, BVerfGE 89, 276 (285).

3 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 3, 20a, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 87,
93, 118a und 125a) v. 27.10.1994, BGBl. I S. 3146.

4 Bericht der Gemeinsamen Verfassungskommission gemäß Beschluß des Deutschen
Bundestages – Drucksachen 12/1590, 12/1670 – und Beschluß des Bundesrates – Drucksache
741/91 (Beschluß) – vom 05.11.1993, Bundestag-Drucksache 12/6000, S. 49 f. (BT-Drs. 12/
6000); Langenfeld, in: Herzog et al., GG: Art. 3 Abs. 2 Rn. 2.

5 BT-Drs. 12/6000, S. 50.
6 BT-Drs. 12/6000, S. 49.
7 FidAR, WoB-Index 2022, S. 5, 37.



(17,6%),8 obwohl sich die Unternehmen in den vorherigenMonaten bereits verstärkt
darum bemüht hatten, Vorstandspositionenmit Frauen zu besetzen9. Nur zwei Frauen
haben derzeit den Posten einer Vorstandsvorsitzenden in einem DAX 40-Unter-
nehmen inne:10SeitMai 2021 ist die Spanierin BelénGarijo die erste Frau, die alleine
dem Vorstand eines DAX-Unternehmens vorsitzt,11 während sie als zweite Frau
überhaupt das Amt einer Vorstandsvorsitzenden in einem DAX-Unternehmen be-
kleidet;12 daneben sitzt Helen Giza seit Dezember 2022 einem DAX-Vorstand vor.13

Nach wie vor lässt sich daher festhalten: „je höher die Ebene der beruflichen
Hierarchie, umso kleiner der Anteil der Frauen und umso ausgeprägter die Dominanz
der Männer.“14

B. Erstes Führungspositionengesetz

Der niedrige Anteil von Frauen in Führungspositionen gilt in der Politik als
Zeichen dafür, dass Frauen und Männer bis heute faktisch nicht gleichberechtigt
sind.15 Er sei „Folge anhaltender Geschlechtsstereotype, verfestigter Strukturen,
starker Vorurteile sowie arbeitnehmerunfreundlicher Unternehmens- und Behör-
denkulturen, die in besonderer Weise Frauen treffen.“16

Doch gibt es neben gleichstellungspolitischen auch ökonomische Gründe für das
Streben nach einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an Führungspositionen:
So wird etwa der bestehende demografisch bedingte Fachkräftemangel noch ver-

8 Russel Reynolds Associates, Aufsichtsrats- und Vorstandsstudie 2021, S. 3.
9 Russel Reynolds Associates, Aufsichtsrats- und Vorstandsstudie 2021, S. 10.
10 Russel Reynolds Associates, DAX-Vorstandsstudie 2023, S. 11 f.
11 Hanns-Terrill, DAX-Vorstandsreport, S. 27.
12 Vgl. AllBright, Aufbruch, S. 5; Kopplin/Balzter, „Hart arbeiten allein genügt nicht“.

Erste DAX-Chefin Belén Garijo, FAZ.NET v. 03.04.2021, <https://www.faz.net/aktuell/wirt
schaft/unternehmen/neue-merck-chefin-belen-garijo-hart-arbeiten-allein-genuegt-nicht-172
75593.html>.

13 Fresenius Medical Care, Helen Giza übernimmt Vorstandsvorsitz bei Fresenius Medical
Care, Pressemitteilung v. 05.12.2022, <www.freseniusmedicalcare.com/fileadmin/data/com/
pdf/News/2022/20221205_FME_Presseinformation_Wechsel_CEO.pdf>; Russel Reynolds
Associates, DAX-Vorstandsstudie 2023, S. 12.

14 Geißler, Die Sozialstruktur Deutschlands, S. 386. Ähnlich auch AllBright, Aufbruch,
S. 8: „Je höher und machtvoller die Position, desto seltener sind Frauen vertreten“.

15 Vgl. Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Regelungen
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft
und im öffentlichen Dienst v. 15.02.2021, Bundestag-Drucksache 19/26689, S. 47 f. (BT-
Drs. 19/26689); Regierungsentwurf eines Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst
v. 20.01.2015, Bundestag-Drucksache 18/3784, S. 1 f., 42 (BT-Drs. 18/3784); Plenarprotokoll
des Deutschen Bundestags 15/31 v. 13.03.2003, 2379 C f.; BT-Drs. 12/6000, S. 49.

16 BT-Drs. 18/3784, S. 42.
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stärkt, soweit das Potenzial von Frauen ungenutzt bleibt.17 Zudem soll sich eine
höhere Beteiligung von Frauen an Führungspositionen allgemein positiv auf die
Gehälter von Frauen und somit auf die Altersversorgungssysteme auswirken.18

Schließlich kann eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in Füh-
rungspositionen laut einer Vielzahl von Studien den Unternehmenserfolg steigern.19

Die Unterstützung von Frauen im Erwerbsleben steht aus den vorgenannten
Gründen bereits seit mehreren Jahrzehnten auf der politischen Agenda.20 Erstmals
2015 kam indes eine gesetzliche Regelung zur gezielten Erhöhung des Frauenanteils
an Führungspositionen in Form des ersten Führungspositionengesetzes21 (FüPoG I)
zustande, nachdem vorherige Maßnahmen auf freiwilliger Basis ohne nennens-
werten Erfolg geblieben waren.22Das FüPoG I sollte durch verbindliche Regelungen
eine signifikante Erhöhung des Frauenanteils in den Führungsebenen deutscher
Unternehmen anstoßen.23

Dazu etablierte das FüPoG I insbesondere eine feste Geschlechterquote von
mindestens 30 % Frauen und mindestens 30% Männern in den Aufsichtsräten

17 Ebert et al., FüPoG I Evaluationsgutachten, S. 36; Europäische Kommission, Europa-
2020-Initiative, S. 7 f.; OECD, in: Organisation for Economic Cooperation and Development,
Employment Outlook 2008, S. 139 (140); vgl. auch Rhode, Justice and Gender, S. 188; Schulz,
Frauen in Führungspositionen, S. 3.

18 Ebert et al., FüPoG I Evaluationsgutachten, S. 36; Europäische Kommission, Europa-
2020-Initiative, S. 8.

19 Einen positiven Effekt gemischter Führungsteams auf die Unternehmensergebnisse
haben etwa festgestellt Hoogendoorn/Oosterbeek/van Praag, Management Science 59 (2013),
1514 (1526); Hunt et al., Delivering through diversity, S. 1;Moreno-Gómez/Lafuente/Vaillant,
GM 33 (2018), 104 (116 f.); so im Ergebnis ein wenig zurückhaltend auch Post/Byron, The
Academy of Management Journal 58 (2015), 1546 (1563). Lindstädt/Wolff/Fehre, Frauen in
Führungspositionen, S. 7 f. stellten bei einer Untersuchung deutscher Unternehmen positive
Effekte der Berufung von Frauen in den Aufsichtsrat nur fest für Unternehmen, die entweder
vorwiegend mit Privatkunden Geschäfte machen oder die einen hohen Frauenanteil an der
Gesamtbelegschaft aufweisen.

Negative Effekte eines erhöhten Frauenanteils im Management norwegischer Unterneh-
men konstatierten demgegenüber etwa Ahern/Dittmar, The Quarterly Journal of Economics
127 (2012), 137 (168), die diese negativen Effekte indes weniger auf das Geschlecht der neuen
Managerinnen zurückführten als auf die Ende 2003 in Norwegen eingeführte erhebliche und
schnell umzusetzende Frauenquote von 40%, durch die Unternehmen gezwungen waren,
durchschnittlich 30% ihres bewährten Management-Teams gegen oft jüngere und weniger
erfahrene Frauen auszutauschen.

20 Für einen groben historischen Überblick über staatliche Maßnahmen zur Unterstützung
von Frauen im Erwerbsleben s. Ebert et al., FüPoG I Evaluationsgutachten, S. 54 f.; ausge-
wählte Meilensteine untersucht Kaup, Unterrepräsentanz von Frauen, S. 49–65; vgl. ferner
exemplarisch Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Regierungspolitik 1980–
1984, S. 127.

21 Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungsposi-
tionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (FüPoG) v. 24.04.2015, BGBl. I
S. 642 (FüPoG I).

22 BT-Drs. 18/3784, S. 40, 48.
23 BT-Drs. 18/3784, S. 42.
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